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audi stand, dass nur stimmberechtigte Schweizerbürger — und zu diesen
gehört die Schweizerin nicht — unterschreiben dürfen. Die wackere Frau
hielt diesen Vorwurf nicht für gerechtfertigt und verlangte gerichtliche
Beurteilung der Kostenauflage. Der Richter nahm schliesslich die Kosten
auf die Staatskasse, mit Recht, da auf den Unterschriftenbogen nur der
Titel „Volksbegehren für den Ausbau der Invalidenversicherung" fett-
gedruckt war und immerhin auch eine Schweizerin sich zum Schweizer-
volke zählen darf, ohne dass ihr ein Vorwurf zu machen ist. Vorwurf
verdient der nur aus Männern bestehende schweizerische Gesetzgeber,
der seinen Institutionen irreführende Namen gibt: Volksinitiative anstatt
nur Männieriini'tiative lt.

Gedanken einer Stiminrechtlerin. Eingesandt.
Dass unser.e Männerwelt für unser Frauenstimmrecht noch

nicht ganz zu haben ist, rührt sicherlich auch daher, dass sie uns nicht
seriös genug findet; denn mit Recht! Es ist ja wahrlich beschämend,
was wir in dieser ernsten Zeit als „schön" oder als „Schmuck" betrachten,
die Hände auf so dumme Weise zu pflegen, dass daraus „Teufelskrallen"
entstehen. (Verzeihen Sie bitte diesen Ausdruck!)

Ist's möglich, class ein Ehemann gerne s o mit seiner Gattin am
Tisch essen kann? Die meisten Frauen getrauen sieh nicht gegen den
Strom zu schwimmen, es ist halt Mode! Ist's wohl wirklich nicht mög-
lieh che Frauenwelt wach zu rütteln In meinen Augen degradiert
sich die Frau und das soll sie zu meiden suchen, wenn sie mitwirken
will! 1.

Vom sozialen Wirken der Frauen

Aus dem Jahresbericht 1954 des Zürcher Frauenvereins für
alkoholfreie Wirtschaften

Finanzielles. Wir dürfen auf ein gutes .Jahr zurückblicken.
Unsere Gesamteinnahmen betrugen Fr. 8 042 311.32. Zum erstenmal füg-
te sich in unsere Rechnung der am 1. Januar 1954 übernommene Betrieb
„Sonuegg" in Zürich-IIöngg ein, den uns der Frauenverein Höngg über-
geben hatte wegen anderweitiger grosser Inanspruchnahme. Dieses jüng-
site Kind entwickelt sich langsam, aber stetig, und wir freuen uns, nun
auch in diesem Quartier einen Betrieb zu führen.

Die Frequenz hat sieh in aufsteigender Linie bewegt. Jahres-
frtquenz 4 755 626 Personen — dabei war unser Rütli während vier Mo-
naten geschlossen — (Vorjahr 4 745 631 Personen), bei einer durchschnitt-
liehen Konsumation von Fr. 1.52 pro Gast.
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Unsere drei Hotelbetriebe weisen mit den 68 077 Logiernächten ei-
neu kleinen Rückgang auf gegenüber 1953, welcher wohl mit dem schlech-
tien Sommerwetter zusammenhängt.

Das Ansteigen verschiedener Lebensmittelpreise, speziell in Fleisch
und Wurstwaren sowie Kaffee, erfordern genaueste Berechnungen und
Kontrolle. Einige Preisaufschläge waren nicht zu umgehen. Wenn Kon-
.-.umationspreise unter Fr. 2.— liegen, so sind sie besonders sorgfältig
zu beobachten, um einen Verlust zu vermeiden.

Am 1. September 1954 setzten wir schweren Herzens den Preis
für einen Teller Suppe auf 30 Rp. (seit 1951 Verkaufspreis 25 Rp.) und
des Menus ohne Fleisch auf Fr. 1.90 (früher Fr. 1.80) fest. Die Teller-
services und Speisen à la carte wurden auch um 10 Rp. erhöht.

Unsere Gäste schätzen es sehr, dass wir trotz den enormen Preis-
aufschlagen auf Kaffee im letzten Jähr den Verkaufspreis ihres
Lieblings g et ränkes, der Tasse Kaffee, bei gleichguter Qualität
nicht 'erhöhten. Nach langen Diskussionen in Fachkreisen wurde nun
die D a m p f e r h i t z u n g für Milch erlaubt, was bei sorgfältiger Be -
handlung einen Fortschritt bedeutet. — Zum Rohgenuss darf nur
pasteurisierte Milcb ausgeschenkt und verwendet werden; wir ha-
bem diese Massnahme schon vor zwei Jahren eingeführt.

Sehr erfreulich ist es, dass der trübe Süssmost solch grossen An-
klang fändet, denn die Steigerung des Süssmostverbrauches ist eines un-
serer speziellen Anliegen.

Der T raube nsaf't wird immer populärer, und es entspricht den
V ünsehen imeeter Gäste, dass wir ihn im 1-dl-Glas zu 30 bis 40 Rp.
verkaufen.

Aus dem Jahresbericht 1954 der Zürcher Frauemzentrale

Mutterschaftsversicherung. Der Vorentwurf zu einem
Kranken- und Mutterschaftsversicherungsgesetz wurde den Kantonsregie-
ningen und den in Frage kommenden schweizerischen Spitzenverbänden
zur Vernehmlassung unterbreitet.

Der Vorentwurf wurde in einer von der ZF bestellten Kommission,
der Vertreterinnen der politischen wie verschiedener sozialer Frauen-
Organisationen angehörten, durchberaten und ein Fragebogen zubanden
der Frauenvereine im Kanton Zürich erstellt. Die 80 eingegangenen Ant-
worten ergaben in den Hauptpunkten ein ziemlieh eindeutiges Bild. Mit
wenigen Ausnahmen wurde der Ausbau der bestehenden Krankenversi-
cherung und ein Obligatorium für die wirtschaftlich schwachen Bevölke-
runigskreiise gutgeheiesen und die Einführung einer Mutterschaftsversi-
cherung befürwortet. Beinabe einstimmig wurde dagegen das im Vorent-
wurf verankerte sehr weitreichende Obligatorium einer Mutterschafts-
Versicherung, das schätzungsweise 95 Prozent aller Frauen im Alter von
19 bis 50 Jahren umfassen würde, abgelehnt. Mit grosser Mehrheit
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